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In der Mitte dieses Heftes
finden Sie die 42. Liefe-
rung eines in Fortsetzung
erschienenen Schöffen-
lexikons. DVS-Mitglieder
können die bereits
erschienenen Lieferungen
zum Selbstkostenpreis
bestellen. Das Bestell-
formular können Sie bei
Ihrem zuständigen
Landesverband oder
unter der e-mail-Adresse
ursula.sens@t-online.de
anfordern.
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